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Einleitung 
Einleitung 

Einleitung 

Den Gegenstand dieser Arbeit bildet das georgische Internationale Privat-
recht (IPR). Für die Zwecke dieser Arbeit wird das IPR in einem üblichen 
engen Sinne dieses Begriffs als reines Verweisungsrecht verstanden, ob-
wohl angesichts des Aufbaus des georgischen IPRG1 als Gesamtkodifika-
tion des Kollisions- und Internationalen Zivilverfahrensrechts (IZVR) auch 
eine weitere Begriffsbestimmung möglich scheint. In einem noch weiteren 
Sinne wurde der Begriff des IPR im sowjetischen Kollisionsrecht verstan-
den. Er umfasste neben Kollisions- und Zuständigkeitsvorschriften auch 
das Fremdenrecht. Heute gilt dieses Verständnis jedoch als überwunden.2 

Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, das georgische Kollisionsrecht aus 
der Sicht des europäischen Kollisionsrechts und insbesondere aus der Sicht 
des deutschen IPR zu analysieren. Dies soll vor allem durch Entschlüsse-
lung des dogmatischen Hintergrunds geschehen, der hinter den transfor-
mierten Rechtsinstituten steht oder stehen sollte. Damit erklärt sich auch 
der Umstand, dass diese Arbeit an vielen Stellen auf das vor 1998 geltende 
deutsch-europäische Kollisionsrecht und den dazu entwickelten Meinungs-
stand Bezug nimmt, obwohl seither, also nach der Kodifikation des IPR in 
Georgien, im deutschen und europäischen Kollisionsrecht auf etlichen Ge-
bieten Änderungen stattgefunden haben.  

Nicht zuletzt aus Platzgründen wird hier auf umfassende rechtsverglei-
chende Erläuterungen verzichtet. Hinsichtlich der organischen Ähnlichkeit 
der zu vergleichenden Materien wäre dies auch überflüssig. Folglich wird 
das deutsche und europäische Kollisionsrecht nur dort näher erläutert, wo 
es zum Verständnis und zur Analyse des georgischen Kollisionsrechts er-
forderlich ist oder die Perspektive der Entwicklung des georgischen IPR 
im Hinblick auf Neuentwicklungen in Europa angesprochen werden muss.  

Dem Ziel der Arbeit entspricht auch das Mittel: die Rechtsinstitute des 
georgischen Kollisionsrechts werden anhand von Lehrmeinungen und 
Rechtsprechung, wie sie sich in Europa und insbesondere in Deutschland 

                                                 
1 Georgisches Gesetz über das Internationale Privatrecht Nr. 1362-II, verabschiedet 

am 29.4.1998, veröffentlicht in Sakartvelos Respublika, Nr. 121 v. 20.5.1998, in Kraft 
getreten am 1.10.1998. 

2 T. Liluašvili, Saert’ašoriso kerjo samart’ali, 16.  
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etabliert haben, erläutert. Das auffallende Dominieren der zitierten deutsch-
sprachigen Quellen in dieser Arbeit erklärt sich u.a. aus drei Gründen:  

Erstens wurde bei der Kodifizierung des georgischen IPR zum großen 
Teil das deutsche Kollisionsrecht berücksichtigt, was hinsichtlich der Vor-
herrschaft des deutschen Sachrechts in dem bereits kodifizierten bürger-
lichen Recht Georgiens3 ein konsequenter Schritt war. Bekundetes Ziel des 
Gesetzgebers war es, durch Übernahme der deutschen Rechtstradition das 
georgische Recht dem europäischen Recht anzunähern.4 Erwünscht war 
nicht nur eine Transformation von gesetzlichen Regelungen, sondern auch 
eine Rezeption des Rechtsdenkens und der Lehre. Da dieses Vorhaben 
nicht bloß durch Übernahme entsprechender Rechtsvorschriften umgesetzt 
werden kann, sondern einer konsequenten wissenschaftlichen Flankierung 
bedarf, gilt es als Aufgabe dieser Arbeit, dieses Programm des Gesetzge-
bers durch eine wissenschaftliche Analyse zu unterstützen und dadurch zur 
Rezeption des deutsch-europäischen Rechtsdenkens in Georgien beizutra-
gen.  

Zweitens bleibt, wie die Erfahrung mit dem IPRG mehrfach gezeigt hat, 
die Kodifikation des georgischen Kollisionsrechts hinter dem erstrebten 
Standard zurück: Das IPRG stellt ein lückenhaftes, fehlerreiches und rigi-
des Regelungsgefüge dar, das mehr Fragen aufwirft, als es Antworten be-
reithält. Es ist daher ausschließlich am Beispiel der Erstquelle möglich, 
den Unterschied zwischen „Ist-“ und „Soll-Zuständen“ des georgischen 
Kollisionsrechts festzustellen und die möglichen Wege zu rechtsinterner 
Korrektur bzw. zur Fortentwicklung des georgischen IPR praeter legem zu 
zeichnen.  

Drittens verfügt die georgische Kollisionsrechtswissenschaft über ein 
geringes und überschaubares Maß an Literatur, das nur einen unwesent-
lichen Teil des Literaturbedarfs zu decken vermag. Auch die Rechtspre-
chung steht still. Daher kann wegen der Identität bzw. Ähnlichkeit der Ma-
terien das, was einmal über deutsches oder europäisches Recht geschrieben 
wurde, auch auf das fast gleichlautende georgische Kollisionsrecht mutatis 
mutandis übertragen werden. 

Die Arbeit besteht aus zwei Teilen. Der erste und allgemeine Teil be-
handelt allgemeine Fragen des georgischen IPR. Im ersten Kapitel des All-
gemeinen Teils wird kurz die postsowjetische Entwicklung des georgi-
schen Rechts zusammengefasst. Im zweiten Kapitel werden die Rechts-
quellenordnung des georgischen Rechts und die Stellung des IPR in dieser 
Ordnung dargelegt. Dabei werden die autonomen Rechtsquellen sowie 
sämtliche IPR-Abkommen, an denen Georgien beteiligt ist, kurz darge-
stellt. Im Anschluss daran behandelt das dritte Kapitel die wichtigsten 

                                                 
3 Chanturia in: Aufbruch nach Europa (2001), 893. 
4 Chanturia, RabelsZ 74 (2010), 154, 155 f. 
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Prinzipien und Anknüpfungspunkte des georgischen IPR. Des Weiteren 
werden im Allgemeinen Teil folgende Fragen behandelt: die Wirkung der 
Verweisung (IV), die Verweisung auf Mehrrechtsstaaten (V), der ordre 
public (VI), die Sonderanknüpfung der Eingriffsnormen der lex fori (VII) 
und fremdes Recht im Prozess (VIII).  

Der Besondere Teil folgt dem Aufbau des IPRG und behandelt, wie es 
eben dem Titel zu entnehmen ist, die einzelnen Rechtsinstitute des beson-
deren Teils des IPR. Erläutert werden folgende Rechtsgebiete: Internatio-
nales Personenrecht (I), Internationale Rechtsgeschäfte (II), Internationales 
Sachenrecht (III), Internationales Vertragsrecht (IV), Internationales De-
liktsrecht (V), Internationales Bereicherungsrecht und Geschäftsführung 
ohne Auftrag (VI), Internationales Familienrecht (VII) und Internationales 
Erbrecht (VIII). Besonders eingehend werden dabei das Internationale De-
likts- und Vertragsrecht analysiert. Ebenfalls aus praktischen Gesichts-
punkten wird auf einzelne Fragen des Internationalen Familienrechts näher 
eingegangen. 

Da im georgischen IPR zwischenstaatlichen Quellen eine erhebliche Be-
deutung zukommt, werden die entsprechenden Vorschriften aus zwischen-
staatlichen Verträgen und insbesondere aus der Minsker Konvention, die 
eine gemeinsame kollisionsrechtliche Grundlage für alle GUS-Staaten dar-
stellt, in relevanten Kapiteln dieser Arbeit näher erläutert.  

Der Arbeit wird eine deutsche Übersetzung einzelner Kollisionsrechts-
vorschriften des IPRG angefügt (s. Anhang). 
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1. Entscheidung für die „Europäisierung“ des Kollisionsrechts 

Nach dem Zerfall der Sowjetunion brauchte Georgien ein „neues Recht“. 
Man war sich von Anfang an des Umstandes bewusst, dass der Kodifikati-
onsprozess eine gemäßigte Kompilation aus fremden Rechtsordnungen und 
nicht eine Neuentdeckung eines originär georgischen Rechts sein sollte. 
Man wollte „das Rad nicht neu erfinden“. Für einen derart aufwendigen 
und sinnlosen Vorgang gab es damals weder Zeit noch Ressourcen. Auf 
das neue Recht wurden große Hoffnungen gesetzt. Durch das richtig ge-
wählte Recht sollte die Grundlage für einen erfolgreichen Übergang von 
der sozialistischen Planwirtschaft zur freien Marktwirtschaft geschaffen 
und so zur kulturellen Rehabilitation der georgischen Gesellschaft bei-
gesteuert werden. Zugleich sollte das neue Recht die kulturelle Brücke 
zwischen Georgien und Europa wiederherstellen und die Weichen für eine 
erfolgreiche (Re-)Integration Georgiens in die europäische Rechtsfamilie 
stellen.1 Obwohl man zu diesem Zweck gleichzeitig auf diverse Quellen 
zugreifen konnte, beschränkte sich der Rezeptionsvorgang auf eine über-
schaubare Zahl der europäischen Kodifikationen, wobei die deutsche 
Rechtsordnung zum Hauptausgangspunkt gewählt wurde. Man wollte die 
besten Erfahrungen aus den „besten Rechtsordnungen“ Europas sammeln, 
ohne die Konzentration auf eine bestimmte Rechtsordnung zu verlieren. 
Um einer Frustration der Gesellschaft vorzubeugen und den Übergang vom 
sozialistischen Recht zum kapitalistischen möglichst schmerzfrei zu er-
möglichen, wollte man sich zugleich an jenem Rechtssystem orientieren, 
das zum sowjetisch-georgischen Privatrecht eine gewisse Nähe aufwies. 
Auch für dieses Ziel schien die deutsche Rechtsordnung die beste Lösung 
zu sein.2 Folglich wurde das gesamte georgische Privatrecht einschließlich 
des IPR dem deutschen Privatrecht nachgebaut. Der Entwurf des Gesetzes 
zum Internationalen Privatrecht wurde nach ständigen Beratungen mit 
deutschen Kollegen und in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesell-
schaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 1994 vorgelegt. Das Gesetz 

                                                 
1 Zoidze, Evropuli kerjo samart’lis rec’epc’ia (2005), 38 ff. 
2 Chanturia, RabelsZ 74 (2010), 154, 155.  
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wurde allerdings erst nach vier Jahren, im Jahr 1998, verabschiedet. Außer 
dem EGBGB wurden folgende Quellen berücksichtigt:3 
− das schweizerische Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht 

(1987);  
− das italienische Gesetz über das Internationale Privatrecht (1995); 
− das europäische Abkommen über die Zuständigkeit, Anerkennung und 

Vollstreckung der Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Brüs-
seler Abkommen); 

− das Europäische Abkommen über das auf vertragliche Schuldverhält-
nisse anzuwendende Recht (EVÜ); 

− die Haager Unterhalts- (1973) und Testamentsformabkommen (1961). 
 
 

2. Der georgische Weg zur europäischen Integration  
und das IPR  

2. Der georgische Weg zur europäischen Integration und das IPR 

Die Europäisierung des Rechts war keine Ambition an sich, sondern stellte 
eine flankierende Maßnahme auf dem Weg nach Europa dar. Bekundete 
außenpolitische Richtung Georgiens war und bleibt immer noch die In-
tegration in die europäische Rechtsfamilie, also der Beitritt in die Euro-
päische Union. Die Rechtsangleichung ist bekanntlich eine grundlegende 
Voraussetzung für das Erreichen dieses Zieles, was dem georgischen Ge-
setzgeber bewusst war. Nach der Unterzeichnung des Kooperations- und 
Partnerschaftsabkommens zwischen der EU und Georgien am 22.4.1996 
(KPA),4 wurden die Schritte Georgiens zur Annährung des georgischen 
Rechts an das europäische noch intensiviert. Als Zeichen dafür gilt die 
Verordnung des georgischen Parlaments über die Harmonisierung der ge-
orgischen Gesetzgebung mit dem Recht der EU mit der Pflicht des Gesetz-
gebers, die von ihm verabschiedeten Gesetze an das EU-Recht anzupassen 
und die Vereinbarkeit dieser Gesetze im Einzelfall zu begründen.5 Die 
gleiche Begründungspflicht enthält auch Art. 149 Abs. 2 lit. e des Parla-
mentsreglements,6 wonach jeder Gesetzentwurf einen Vermerk bzw. eine 
Begründung darüber enthalten muss, dass er mit dem Recht der EU über-

                                                 
3 Vgl. Gamkrelidze, GLR 1998, 20. 
4 Im Verhältnis zu Georgien trat das Abkommen mit dem Beschluss des Rates 

99/515/EG v. 31. Mai 1999 in Kraft (ABl. L 205 vom 4.8.1999). 
5 Verordnung des georgischen Parlaments vom 2. September 1997 über die Harmoni-

sierung der georgischen Gesetzgebung mit dem Recht der Europäischen Union, N. 828 – 
IS, zit. bei Chanturia, RabelsZ 74 (2010), 154, 156. 

6 Reglement des georgischen Parlaments v. 22.6.2012 (Sakanonmdeblo Matsne 
Nr. 6533-I�) Eine nichtoffizielle englische Übersetzung ist verfügbar unter: <http://www. 
parliament.ge/files/819_18559_127313_reglamenti.pdf> (Stand: 5.10.12). 
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einstimmt.7 Unter EU-Recht sind hier vor allem diejenigen Rechtsakte der 
Union zu verstehen, die Rechtsgebiete erfassen, die im Partnerschaftsab-
kommen enthalten sind. Hinsichtlich des weiten Anwendungsbereichs des 
Abkommens kann man unterstellen, dass der Begründungspflicht praktisch 
alle georgischen Gesetze unterfallen, die wirtschafts- und privatrechtliche 
Angelegenheiten regeln (s. Art. 43 II KPA8). Im Hinblick darauf bedarf es 
keiner weiteren Begründung, dass die Kooperation nicht auf materielles 
Recht beschränkt ist, sondern auch das Kollisionsrecht als essentielles  
Vehikel für eine erfolgreiche grenzüberschreitende Wirtschaftsintegration 
umfasst. Dennoch hat die Konformitätsklausel bis jetzt ihre volle Wirk-
samkeit nicht entfalten können. Die praktische Handhabung der Klausel ist 
fraglich. Obwohl die meisten Gesetzentwürfe formell einen Konformitäts-
vermerk enthalten, ist es praktisch nicht nachprüfbar, ob diese Kompati-
bilität irgendwann Gegenstand einer ernsthaften Untersuchung geworden 
ist.9 Die mit dem EU-Recht unvereinbare Reformpolitik des Gesetzgebers 
in den letzten Jahren spricht eher für eine formalistische Handhabung des 
Vereinbarkeitsvorbehalts. Im Idealfall sollte eine derartige Klausel nicht 
nur den Gesetzgeber zu einer europarechtskonformen Gesetzgebung anre-
gen, sondern auch das Justizsystem des Landes dazu motivieren, inländi-
sche Gesetze, die auf der Grundlage der Kooperation zwischen der EU und 
Georgien entstanden sind, integrationsfreundlich zu behandeln. Die erfor-
derliche Legitimation für einen derartigen Vorgang lässt sich aus Art. 43 I 
Hs. 2 KPA i.V.m. Art. 149 II lit. e des Parlamentsreglements ableiten. Zu-
gleich gebietet der Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit, die völker-
rechtlichen Verpflichtungen im Inland nicht nur formalistisch, sondern auch 
faktisch durchzusetzen, wobei dem Justizsystem eines Landes die ent-
scheidende Rolle zukommt. Die formale Handhabung des Konformitätsge-
bots widerspricht Art. 43 Abs. 1 Hs. 2 KPA, wonach Georgien eine Pflicht 
zur graduellen Anpassung des georgischen Rechts an das Recht der EU 
übernommen und für die Erfüllung dieser Pflicht von der Union erhebliche 
materielle Unterstützung erhalten hat. 

Schließlich soll durch eine integrationsgerechte Auslegung des angegli-
chenen Rechts der Sinn dieses Rechts erschließbar werden, den ihm der 

                                                 
7 Eine nichtoffizielle englische Übersetzung des National Democratic Institute (NDI) 

lautet: „[...] whether or not the draft law is in compliance with the legislation of the Euro-
pean Union.“  

8 Zum Kooperationsbereich gehören insbesondere: das Recht der Privatinvestitionen, 
das Zollrecht, das Unternehmensrecht, das Bankrecht, das Bilanz- und Steuerrecht, das 
Recht des geistigen Eigentums, das Recht der Finanzdienstleistungen, das Wettbewerbs-
recht, das Verbraucher- und Arbeitnehmerschutzrecht sowie das Umwelt- und Transport-
recht. 

9 Chanturia, RabelsZ 74 (2010), 154, 156. 



10 A.I. Geschichte des georgischen IPR im Umriss  

Gesetzgeber beigemessen hat, was diesen Vorgang auch aus methodisch-
hermeneutischer Sicht rechtfertigt.  

Für das Kollisionsrecht hätte die integrationsfreundliche Auslegung des 
georgischen Rechts zur Folge, dass die Vorschriften des Internationalen 
Vertragsrechts möglichst im Einklang mit dem EVÜ und der dazu ent-
wickelten Doktrin ausgelegt würden. Dies würde dem Rechtsanwender die 
effektive Klärung vieler Problemfelder, die auf diesem Rechtsgebiet vor-
handen sind, ermöglichen.  
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a) Rechtsquellenordnung des georgischen Rechts im Überblick  

Das Kollisionsrecht ist ein Teil der georgischen Rechtsordnung. Dafür gilt 
die Rechtsquellenordnung des georgischen Rechts. Obwohl das IPR in 
funktioneller Hinsicht den Eindruck erweckt, ein „Metarecht“ zu sein, 
steht es in der nationalen Normenhierarchie dem Recht seines Ranges 
gleich.1 Das georgische Rechtssystem speist sich aus zwei Quellen. Den 
größten Teil der Rechtsordnung bildet eine interne Quelle; das sind auto-
nome Gesetze, Normativ- und Verwaltungsakte, die jeweils vom Parlament 
und der Exekutive verabschiedet werden. Einen kleineren, aber dennoch 
erheblichen Teil des georgischen Rechts bildet eine externe Quelle – das 
Völkerrecht –, das entweder in die nationale Gesetzgebung inkorporiert 
wird oder in ursprünglicher völkerrechtlicher Ausformung direkt zur Gel-
tung kommt (self-executing treaty). Die beiden Quellen erlangen ihre in-
nerstaatliche Wirkung über das georgische Parlament. Für das Völkerrecht 
erfolgt dies durch den Transformationsakt. Keines Transformationsaktes 
bedürfen jedoch die allgemein anerkannten Vorschriften und Prinzipien 
des internationalen Rechts – gemäß Art. 6 II Hs. 1 GVerf wird vermutet, 
dass die georgischen Gesetze den allgemein anerkannten Vorschriften und 
Prinzipien des internationalen Rechts entsprechen. Dies ist keine widerleg-
bare Vermutung und auch keine Vermutung in dem Sinne, dass man unter-
stellen könnte, georgische Gesetze seien im Zweifel völkerrechtskonform. 
Die Vorschrift ist vielmehr dahingehend zu verstehen, dass die allgemein 
anerkannten Vorschriften und Prinzipien des internationalen Rechts einen 
integralen Teil des georgischen Rechtssystems darstellen und jede unter-
halb der Verfassung stehende Rechtsnorm ihnen entsprechen muss. Das 
Gleiche gilt auch für die Auslegung des georgischen Rechts, das stets im 
Einklang mit völkerrechtlichen Grundsätzen auszulegen ist. 

                                                 
1 Vgl. z.dt.R.: Bamberger/Roth/Lorenz, Einl. IPR, Rn. 2; PWW/Mörsdorf-Schulte, 

Art. 3 EGBGB, Rn. 2. 



12 A.II. Rechtsquellen des georgischen IPR  

Das IPRG versucht das Rangverhältnis zwischen dem autonomen und 
staatsvertraglichen Kollisionsrecht zu regeln. Laut Art. 2 IPRG gehen die 
Regelungen in internationalen Verträgen den Vorschriften dieses Gesetzes 
vor. Das IPRG wird also im Anwendungsbereich der völkerrechtlichen 
Verträge verdrängt. Die Feststellung des Vorrangs der zwischenstaatlichen 
Vereinbarungen gehört jedoch nicht zu den Entdeckungen des IPRG. Diese 
Frage wird bereits auf Verfassungsebene angesprochen, weshalb Art. 2 
IPRG einen rein deklaratorischen Charakter trägt. Gemäß Art. 6 II Hs. 2 
GVerf2 erlangen die internationalen Verträge oder Abkommen Georgiens 
einen Vorrang gegenüber innerstaatlichen Normativakten, wenn sie nicht 
gegen die georgische Verfassung oder das Verfassungsgesetz verstoßen. 
Die Regelungen der völkerrechtlichen Verträge genießen somit absoluten 
Vorrang vor den georgischen Gesetzen (und nicht nur vor dem IPRG!), 
dem Gewohnheitsrecht und Verwaltungsakten. Diese Regel gilt auch dann, 
wenn das autonome Recht und ein völkerrechtlicher Vertrag den Sach-
verhalt gleich behandeln und in keinerlei Widerspruch zueinander stehen. 
Beim Widerspruch gilt im Hinblick auf Art. 6 II GVerf die Regel lex supe-
rior derogat legi inferiori und nicht die lex specialis-Regel, wie man es aus 
dem deutschen Recht kennt.3 Dem Völkerrecht wird in Art. 6 II GVerf 
nicht der Vorrang als lex specialis eingeräumt, sondern es wird hierar-
chisch höher eingestuft als autonomes georgisches Recht. 

 
b) Quellen des georgischen IPR 

aa) Staatsvertragliches IPR 
 

(1) Wie wird Völkerrecht Teil des nationalen Rechts? 
 

Das Internationale Privatrecht trägt das Adjektiv „international“, weil es 
internationale Sachverhalte behandelt. Von der Herkunft her ist das IPR 
grundsätzlich autonom, also innerstaatlich. Dennoch bildet einen nicht un-
wesentlichen Teil sein staatsvertragliches, also zwischenstaatliches Recht.4 
Wie in anderen Rechtsgebieten spielt die Rechtsvereinheitlichung auch im 
Kollisionsrecht eine wichtige Rolle und hat praktische Vorteile, die hier 
aus Platzgründen nicht näher erläutert werden können.5 

                                                 
2 Verfassung Georgiens v. 24.8.1995 (Sakanonmdeblo Matsne Nr. 786-��).  
3 Soweit unzutreffend Gamkrelidze, GLR 1998, 20, 23. 
4 Die Vor- und Nachteile der Kollisionsrechtsvereinheitlichung werden geschildert 

bei: Meyer-Sparenberg, Staatsvertragliche Kollisionsnormen (1990), 24 ff.; Neuhaus/Krop-
holler, RabelsZ 45 (1981), 73, 85. 

5 Zu der Bedeutung der Rechtsvereinheitlichung für das Kollisionsrecht s.: Krophol-
ler, Internationales Einheitsrecht (1975), 1 ff.; Neuhaus/Kropholler, RabelsZ 45 (1981), 
73, 85; Meyer-Sparenberg, Staatsvertragliche Kollisionsnormen (1990), 1 ff.  
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Um die Rechtskraft im Inland zu erlangen, ist es erforderlich, dass die 
völkerrechtlichen Verträge Teil des nationalen Rechtsystems werden. Eine 
Internalisierung der Staatsverträge geschieht im Ratifikationsverfahren 
durch den Transformationsakt. Über die Ratifikation, Kündigung und Auf-
hebung der internationalen Verträge entscheidet das georgische Parlament 
mit der Mehrheit der Gesamtmitgliederzahl (Art. 65 I GVerf). Ein Antrag 
auf Ratifikation, Kündigung und Aufhebung eines völkerrechtlichen Ver-
trages wird dem georgischen Präsidenten vorgelegt (Art. 229 I Parlaments-
reglement). Dem Antrag müssen eine Begründung und Erklärung über die 
Konformität des internationalen Vertrages mit dem georgischen Recht und 
ein Bericht über mögliche finanziell-wirtschaftliche Folgen der Ratifika-
tion, Kündigung und Aufhebung des völkerrechtlichen Vertrages beigelegt 
werden.  

Die von Georgien ratifizierten zwischenstaatlichen Verträge können  
ihre unmittelbare Wirkung im Verhältnis von Privat gegenüber dem Staat 
bzw. Privat gegenüber Privat entfalten, wenn dies in diesen Verträgen aus-
drücklich vorgesehen ist. Ansonsten kommt es darauf an, ob sie im rechts-
technischen Sinne, also nach ihrem Wortlaut, Zweck und Inhalt, dazu ge-
eignet und hinreichend bestimmt sind, (privat-)rechtliche Folgen herbeizu-
führen.6  

 
(2) Vorrang des staatsvertraglichen IPR und Lösung der Konkurrenzfälle 
zwischen Völkerrecht und nationalem Recht 
 

(a) Vorrang des staatsvertraglichen IPR 
 

Ihrem Rang nach stehen die völkerrechtlichen Verträge zwischen der Ver-
fassung und einfachen innerstaatlichen Gesetzen. Sie gehen den Vorschrif-
ten des IPRG vor und verdrängen sie in ihrem Anwendungsbereich. Um 
rechtliche Wirkung in Georgien zu entfalten, müssen sie lediglich der ge-
orgischen Verfassung oder den Verfassungsgesetzen entsprechen (Art. 6 II 
Hs. 2 GVerf).  

Trotz des engen Wortlauts beschränkt sich Art. 6 II Hs. 2 GVerf nicht 
auf völkerrechtliche Abkommen und Verträge. Den Vorrang genießen alle 
völkerrechtlichen Verpflichtungen, die von Georgien übernommen worden 
sind. Die Form, in welcher eine völkerrechtliche Verpflichtung übernom-
men worden ist, spielt dabei keine Rolle, entscheidend ist vielmehr die 
völkerrechtliche Bindung Georgiens an den völkerrechtlichen Akt und eine 
entsprechende inländische Transformation. Keinen Vorrang genießen aller-
dings ins „nationale“ Recht inkorporierte Kollisionsnormen staatsvertragli-
chen Ursprungs. Durch die Inkorporation in die „nationale“ Gesetzgebung 
verlieren sie ihre Eigenschaft als Völkerrecht, es sei denn, dass die ihnen 

                                                 
6 Staudinger/Hausmann (2003), Art. 3 EGBGB, Rn. 18.  
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zugrundeliegende völkerrechtliche Vereinbarung ausdrücklich etwas ande-
res vorsieht. Die inkorporierten Normen können indes wegen ihrer staats-
vertraglichen Provinzen als lex specialis gegenüber anderen rein „nationa-
len“ Vorschriften behandelt werden.  

 
(b) Anwendung völkerrechtlicher Verträge 
 

Völkerrechtliche Verträge sind „aus sich selbst heraus“ zu interpretieren. 
Eine Auslegung aus der Perspektive des nationalen Rechts gefährdet den 
Rechtsvereinheitlichungszweck, dem die völkerrechtlichen Verträge re-
gelmäßig dienen. Im Anwendungsbereich der völkerrechtlichen Verträge 
bleibt für autonomes Recht demnach kein Raum. Wenn ein völkerrecht-
licher Vertrag anwendbar ist, ist ein Rückgriff auf autonomes Kollisions-
recht nicht mehr erforderlich und auch gar nicht zulässig, es sei denn, dass 
der völkerrechtliche Vertrag dies ausdrücklich vorsieht. Das georgische 
Oberste Gericht (OGG) weicht von diesem Prinzip regelmäßig ab. Es über-
sieht oft die Maßgeblichkeit der zwischenstaatlichen Verträge7 oder wen-
det völkerrechtliche Verträge gleichzeitig mit autonomen Kollisionsnor-
men an und bekräftigt sie gegenseitig.8 Außerdem zieht das Oberste Ge-
richt innerstaatliche (Kollisions-)Normen und entsprechende Begriffe zur 
Auslegung der völkerrechtlichen Vorschriften heran.9 Obwohl diese Ten-
denz in einzelnen Entscheidungen des Obersten Gerichts korrigiert wird,10 
überwiegt sie heute in allen Instanzen des georgischen Justizsystems.  
 
(3) Die wichtigsten internationalen Verträge des Kollisionsrechts –  
ein Überblick  
 

Auf dem Gebiet des IPR ist die Teilnahme Georgiens an völkerrechtlichen 
Verträgen äußerst gering. Trotz des Beitritts zum Haager Statut am 8. Mai 
2000 ist Georgien nach heutigem Stand nur an drei Haager Verträgen be-
teiligt. Es sind das Übereinkommen zur Befreiung ausländischer öffent-
licher Urkunden von der Legalisation vom 5. Oktober 1961, das Überein-
kommen vom 29. Mai 1993 über den Schutz von Kindern und die Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption und schließlich das 
Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 über die zivilrechtlichen Aspekte 
internationaler Kindesentführung. 

                                                 
7 OGG Urteil 3a/72 28.12.2001; OGG Urteil a-2021-S-65-06, 22.1.2007; OGG Urteil 

a-299-S-4-2010, 1.3.2010; OGG Urteil v-1080-S-79-09, 21.1.2010. 
8 OGG Urteil v-1279-S-62-06, 10.1.2007; OGG Urteil a-432-S-29-07, 16.4.2007. 
9 Besonders augenfällig ist diese Tendenz bei der Anwendung der Minsker Konven-

tion. 
10 S. z.B. OGG Urteil as-146-476-09. 


